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Artikel 40: Das Haushaltsverfahren der Union

Das Europäische Parlament und der Rat nehmen gemeinsam auf Vorschlag der Kommission gemäß

den Modalitäten des Artikels W (ex-Artikel 272 EGV, Teil II der Verfassung) den jährlichen

Haushaltsplan der Union an.

Der Haushaltsplan der Union wird unter Einhaltung der mehrjährigen Finanziellen Vorausschau

nach Artikel Y (Teil II der Verfassung) aufgestellt.

Explanation (if any) :

Die redaktionellen Querverweise auf die Durchführungsbestimmungen im zweiten Teil der
Verfassung sind nicht notwendig.


